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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ro 2014/04/0072 E 16. März 2016 VwSlg 19329 A/2016 RS 2

Stammrechtssatz

Eine Befugnis des VwG zur Ausdehnung des Gegenstandes des Verfahrens über die Sache des

Verwaltungsstrafverfahrens im Sinn des § 50 VwGVG 2014 hinaus, etwa durch eine Ausdehnung des Tatzeitraumes,

wurde durch die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 nicht gescha:en (Hinweis E vom 5. November 2014, Ra

2014/09/0018, mwN zur Rechtslage vor Scha:ung der VwG; der VwGH hat darin festgehalten, es sei kein Anhaltspunkt

dafür zu erkennen, dass von der bisherigen Rechtsprechung des VwGH zum Berufungsverfahren in

Verwaltungsstrafsachen abzugehen wäre). Eine Ausdehnung des Tatzeitraums erst im Beschwerdeverfahren in

Verwaltungsstrafsachen vor dem VwG würde daher eine unzulässige Erweiterung des Tatvorwurfs und der Sache des

Beschwerdeverfahrens im Sinn des § 50 VwGVG 2014 darstellen.

Schlagworte

Allgemein"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit
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